
ALLER GUTEN DINGE SIND 8.
Die Beratungsstelle SCHAFFHAUSEN.

 

Kontakt

SICHTBAR SCHAFFHAUSEN
Webergasse 49
8200 Schaffhausen
Tel.: 052 625 30 35
Fax: 052 624 64 54
E-Mail: sichtbar-schaffhausen@blind.ch

Erfahren Sie mehr zu unseren Angeboten 
auf blind.ch

Wir beraten Sie auch in der Auswahl 
und Anwendung von Hilfsmitteln zur 
Unterstützung im Alltag, wie z. B. Gross-
tasten-Telefone, sprechende Uhren, 
Waagen und vieles mehr.

Unsere Dienstleistungen sind für Sie 
kostenlos, unabhängig von einer Mit-
gliedschaft beim Schweizerischen Blin-
denbund.

Termine nach telefonischer Vereinba-
rung.

Interessiert? Zögern Sie nicht, rufen 
Sie uns an! Unsere Fachpersonen sind  
gerne für Sie da!

Wir sind für Sie da.

SCHAFFHAUSEN
SICHTBAR 

Eine Beratungsstelle des Schweizerischen Blindenbundes – GEMEINSAM NACH VORNE SEHEN.
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SAUFGABEN UND SCHWERPUNKTE DER BERATUNGSSTELLEN.

•	Sozialberatung: Abklärung und Be-
ratung bei Fragen zu Ansprüchen bei 
Sozialversicherungen, Ermässigungen 
im öffentlichen Verkehr und Vermitt-
lung von freiwilligen Mitarbeitenden 
sowie Unterstützung bei der Bewälti-
gung schwieriger Lebenslagen.

•	Orientierung und Mobilität: 
• Schulung zur sicheren und selbständi-

gen Fortbewegung.

•	Lebenspraktische Fähigkeiten:
• Schulung zur Unterstützung der Selb-

ständigkeit im Alltag, z.B. beim Ko- 

chen, Essen, in der Haushaltsführung 
etc., wie auch im Umgang mit Hilfsmit-
teln, technischen Geräten und in EDV-
Grundlagen.

•	Low Vision: Abklärung und Beratung 
zur Nutzung des vorhandenen Seh-
vermögens, Unterstützung beim Ge-
brauch von diversen Hilfsmitteln wie 
Lupen, Lupenbrillen, Bildschirmlese-
geräten, Blendschutz- und Filterbrillen 
sowie optimaler Beleuchtung.

•	Freizeitgestaltung: Treffen und Kurse 
zur Förderung der beruflichen und so-
zialen Integration.

•		zu Leistungen der Sozialversicherun-    
   gen (AHV/IV) und zu anderen Sozial- 
   leistungen
•		zur Benützung der kostenlosen tele- 
   fonischen Auskunft 1145
•		zur Ausweiskarte für Reisende mit   
   einer Behinderung (Begleiterkarte)    
   von SBB und Postauto für die kosten- 
   lose Fahrt Ihrer Begleitperson
•		zur sehbehindertengerechten Kom- 
   munikation

•		anderen blinden und sehbehinderten  
   Menschen, zu anderen Institutionen  
   und regionalen Selbsthilfegruppen
•		Fachpersonen in den Bereichen EDV-      
   Hilfsmittel, Orientierung und Mobilität  
   und Lebenspraktische Fähigkeiten
•		freiwilligen Mitarbeitenden
•			Kursen für Kultur, Bildung und 
    Freizeit

Wir unterstützen Sie beim Zugang Wir vermitteln Kontakte zu

Unsere Dienstleistungen umfassen

Unsere acht Beratungsstellen in der Deutschschweiz bieten blinden und sehbehin-
derten Menschen vielfältige Beratung und Unterstützung zur Bewältigung ihrer Le-
benssituation an. Dabei sind einmalige Informationskontakte, mehrmalige Beratun-
gen oder eine regelmässige Begleitung möglich.
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